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I. Veröffentlichungen, die in den Fortführungsnachweis des Allgemeinen Ministerialblattes 
aufgenommen werden

Die originalgetreue Reproduktion der Richt
linien aus dem Allgemeinen Ministerialblatt 
Nr. 10 (5. Mai 1997) - 10. Jg., S. 327-347 
erfolgt mit Genehmigung des Herausgebers 
(Redaktion) sowie des Verlages.

7910-U

Richtlinien über Rewirtschaftungsverträge des Naturschut
zes und der Landschaftspflege auf landwirtschaftlich nutz
baren Mächen (Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Lmweltfragen

Vom 1. April 1997 Nr. 7011 -  6/64 -  20766

An die Regierungen  
die kreisfreien Städte 
die Landratsämter

D er Freistaat Bayern gewährt für Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege auf landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen ein Entgelt nach diesen Richtlinien und 
den allgem einen haushallsrechilichcn Restim mungen. Ent
gelt im Sinne dieser Richtlinien ist eine Zuwendung im Sinne 
der Art. 23 ,44  der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO).

Grundlagen dieser Richtlinien sind

die Verordnung (EW G) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 
1992 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum  
schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren;

-  die Verordnung (E G ) Nr. 746/96 der Kommission vom  
24. April 1996 zur Durchführung der Verordnung (EW G ) 
Nr. 2078/92 des Rates für umweltgcrcchtc und den natür
lichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Pro
duktionsverfahren

-  die Verordnung (C G ) Nr. 437/97 der Kommission vom  
6. März 1997 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 746/96 
zur Durchführung der Verordnung (EW G) Nr. 2078/92 des 
Rates für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum 
schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren

-  die bundes- und landesrechtlichen Vorschriften über N a
turschutz und Landschaftspflege.

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Beschreibung des Vertragsnatiirsehiitzprogramms
1 Zweck des Programms
2 Gegenstand der Vertrage 

VerUagspai liier
4 Verrragsvoraussetzungen
5 Umfang des Rmgelts 
0 Meiiifadifürderung

II. Verfahren

Abwicklung
8 Hinw eis auf andere Fördcrrichtlinicn

III. .Schiunvorschriften

9 Einvernehmen
10 Inkrafttreten
11 Außerkrafttreten

Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1: Maßnahmenübersicht
Anlagen 2.1-2.6: Maßnahmenkombinationen
Anlage 3: Verlragsmustcr
Anlage 4: Merkblatt über das Bayerische Vcrtragsnalurschui/pro-

granim
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Allgemeine Beschreibung des 
Vertragsnaturschutzprogramms

1 Zweck des Programms

D as Programm soll dazu beitragen,

-  die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaus
halts zu sichern und zu verbessern,

-  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft als Lebensgrundlage des M enschen zu 
sichern und zu entwickeln,

-  die Lebensräume und Lebensgem einschaften der 
heimischen Tier- und Pflanzenwelt unter besonde
rer Berücksichtigung gefährdeter Arten zu erhal
ten, zu entwickeln und sow eit möglich wiederherzu
stellen.

2 Gegenstand der Verträge

2.1 Verträge können abgeschlossen werden für

2.1.1 naturschonende Bewirtschaftungsweisen und Pflege
maßnahmen gemäß A nlage 1

-  zum Sichern und Entwickeln*) ökologisch wertvol
ler Lebensräume; dies sind Mager- und Trocken
standorte, Feuchtflächen, Lebensräum e, die durch 
besonders naturschonende Nutzungen geprägt 
sind, z. B . ökologisch wertvolle Streuobstbestände, 
Teiche und Stillgcwässer, alte W einberge, sowie ge
schützte und schutzwürdige Flächen einschließlich  
Einzelschöpfungen der Natur,

-  zum Sichern und Entwickeln der Lcbensgrundlagen  
wildlebender Tierarten und wildwachsender Pflan
zenarten,

-  zum Erhalten von historischen Kulturlandschaften 
und Landschaftsteilen von besonders charakteristi
scher Eigenart, z. B . Landschaften mit ausgepräg
ter Hecken- und Hagstruktur, H ohlw egen, Terras
sen und Rainen, Stein- und Erdwällen,

2.1.2 die langfristige Bereitstellung von Flächen für Zwek- 
kc des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(Festlegung auf m indestens 20 Jahre) im Rahmen von  
Regelungen gemäß Nr. 7 .3 .

2.2 Vorrang haben Maßnahmen auf der Grundlage quali
fizierter naturschutzfachlicher Pläne und Konzepte.

3 Vertragspartner

D ie unteren Naturschutzbehörden können Verträge 
im Sinne von Art. 54 ff. Bayerisches Verwaltungsver
fahrensgesetz mit Landwirten und sonstigen Eigentü
mern oder Nutzungsberechtigten landwirtschaftlich 
nutzbarer Flächen abschließen. Ausgenom m en sind 
öffentlich-rechtliche G ebietskörperschaften, soweit 
sie landwirtschaftliche B etriebe in Eigenregie führen.

4 Vertragsvoraussetzungen

4.1 Verträge werden abgeschlossen, wenn

4.1.1 die Maßnahme den Zielen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege dient,

4.1.2 der durch die M aßnahme verfolgte Zweck nachhaltig 
zu erreichen ist oder erreicht werden kann,

*) Die Begriffe „Sichern" und „Entwickeln" umfassen auch Erhalten, Pfle
gen und Gestalten von Flächen.

I. 4.1.3 bei geschützten Flächen und Einzelbcstandteilen der 
Natur die M aßnahmen dem jeweiligen Schutzzweck 
entsprechen.

4.2 Verträge werden abgeschlossen

-  auf Flächen nach den Anlagen 1 und 2 zu Art. 6d 
Abs. 1 BayNatSchG sowie auf hierdurch nicht be
reits erfaßten B iotopen im Sinn des §20c BNat- 
SchG**) (ausgenom m en Wälder trockenwarmer 
Standorte, Bruch-. Sumpf- und Auwälder. H och
moorwälder).

-  auf Flächen im Nationalpark Berchtesgaden und in 
Naturschutzgebieten, auf Feuchtflächen im Sinn 
des Art. 6d Abs. 2 BayNatSchG (Kernbereiche der 
W iesenbrüter), auf Flächen, die nach Art. 9 und 12 
BayNatSchG als Naturdenkmale oder Landschafts
bestandteile geschützt sind, sowie auf Flächen, die 
in der Biotopkartierung Bayern erfaßt sind,

-  darüber hinaus in Abstimmung und Zusammenar
beit mit den zuständigen Landwirtschaftsbehörden  
auf ausgewählten Einzelflächen, die im Rahm en na
turschutzfachlicher Programme und Pläne schwer
punktmäßig für Zwecke des Natur- und Artenschut
zes bereitgestcllr werden.

5 Umfang des Entgelts

5.1 D as Entgelt wird für den im Vertrag festgelegten Ver- 
pflichtungszeitraum gewährt (vgl. Nr. 7 .3 ). Vertrag 
(M uster gemäß Anlage 3) und M erkblatt (A nlage 4) 
sind insbesondere hinsichtlich der dort festgelegten  
Nebenbestim m ungen (A uflagen, Verpflichtungen 
und Bedingungen) Bestandteil dieser Richtlinien.

Für die jährliche H öhe des Entgelts gelten die Sätze 
gemäß Anlage 1. D iese Sätze stellen H öchstsätze dar.

5.3 Betriebsübergang, Flächenänderungen

Gehen während des Verpflichtungszeitraumes der 
ganze Betrieb oder einzelne Flächen, für die Entgelt 
gewährt wird, auf andere Personen über oder an Ver
pächter zurück, muß der Em pfänger selbst oder des
sen Erbe das für diese Flächen erhaltene Entgelt zu
züglich Zinsen vollständig zurückerstatten, sofern die 
cingegangenen Verpflichtungen vom  Übernehm er 
nicht eingehalten werden.

D ies gilt nicht

-  wenn es sich um Flächen handelt, die infolge von  
Flurbcreinigungsverfahren oder anderweitigen, 
ähnlichen öffentlichen Bodenordnungsverfahren  
durch wertgleiche Flächen ersetzt werden, auf de
nen der Beihilfeem pfänger die M aßnahme fortsetzt 
oder die im Rahmen solcher Verfahren durch wert- 
gleiche Flächen nicht ersetzt werden können, so 
daß eine Fortsetzung der M aßnahmen ausscheidet.

-  wenn der Beihilfeem pfänger seine Verpflichtungen 
bereits drei Jahre erfüllt hat, seine landwirtschaftli
che Tätigkeit aufgibt und sich die Übernahm e seiner 
Verpflichtungen durch einen Nachfolger als nicht 
durchführbar erweist.

-  bei Inanspruchnahme der Flächen im öffentlichen  
Interesse

-  in Fällen höherer Gewalt.

” ) In diesem Zusammenhang gemalt Stand 1994: naturnahe und unver
baute Bach- und Flußabschnille sowie Quellbcrcichc.
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5.4 Ahndung von Unregelm äßigkeiten im Zuge von K on
trollen

5.4.1 B ei festgestellter negativer Abweichung zwischen der 
vereinbarten und der tatsächlichen Flächengröße be- 
mißt sich das Entgelt nach den Vorgefundenen Ver
hältnissen. Bei Abweichungen von mehr als 3 v. H. ist 
zuviel gezahltes Entgelt auch für vergangene Jahre zu
züglich Zinsen zurückzuerstatten. Bei Abweichungen  
von mehr als 10 v.H. kann der Vertrag gekündigt wer
den. Zu erstattende Beträge sind ab dem Tag der A us
zahlung zu verzinsen.

Beruht zuviel gezahltes Entgelt auf einem Irrtum der 
zuständigen Behörden, entfällt die Erhebung von 
Zinsen.

5.4.2 Flächen, auf denen Eigentüm er oder Nutzungsbe
rechtigte nicht alle vereinbarten Verpflichtungen 
(z. B. Schnittzeitpunkt, Düngeeinschränkimgen  
u. ä.) erfüllt haben, gelten bei der Kontrolle als nicht 
Vorgefundene Flächen; es entfällt der Anspruch auf 
Entgelt.

5.4 .3  Im Fall falscher A ngaben, die absichtlich oder auf
grund grober Fahrlässigkeit gemacht wurden, wird 
der betreffende Betriebsinhaber von der Gewährung 
jedweder Beihilfe aufgrund der Verordnung (EW G ) 
Nr. 2078/92 ausgeschlossen. Darunter fallen das B aye
rische Vertragsnaturschutzprogramm einschließlich  
Erschwernisausgleich sow ie das Programm zur Erhal
tung der Kulturlandschaft Teil A . Für die D auer von  
zwei Jahren können keine neuen Umweltschutzver
pflichtungen nach den oben genannten Programmen 
mehr eingegangen werden.

5.4.4 D ie Rückforderung des Entgelts z. B . bei Vertragsver
letzung, Kündigung oder Auszahlung ohne R echts
grund erfolgt durch B escheid. Für Rechtsstreitigkei- 
ten aus den Verträgen sind die Verwaltungsgerichte 
zuständig.

5.5 Rückforderungsansprüche werden nach Ablauf von 
fünf Jahren ab der Auszahlung nur dann geltend ge
macht, wenn die Gründe für die Rückforderung der 
Behörde vor A blauf bekannt geworden sind.

6 Mehrfachförderung

6.1 Für Kom binationsm öglichkeiten von M aßnahmen 
auf ein und derselben Fläche ist A nlage 2 m aßgebend.

6.2 Für dieselbe Maßnahme darf keine Förderung aus an
deren Programmen in Anspruch genom m en werden 
(Art. 17 A bs. 4 und Art. 35 A bs. 2 B ayH O , VV Nr. 3.6  
zu Art. 23 BayFlO). Soweit für Flächen z. B. im Rah
men des Programms zur Erhaltung der Kulturland
schaft Teil A , des Flächenstillegungsprogramms und 
des Extensivierungsprogramms Beihilfen gewährt 
werden, entfällt dem gem äß ein Entgelt nach diesen  
Richtlinien. N eben dem Entgelt nach dem Bayeri
schen Vertragsnaturschutzprogramm können, sow eit 
die Voraussetzungen erfüllt sind, auch eine Förderung 
gemäß der Kulturpflanzenregelung -  mit Ausnahm e 
des Stillegungsausgleichs -  sowie in der Regel die Aus- 
gleichszulage gewährt werden.

6.3 D ie Teilnehmer am Bayerischen Vertragsnaturschutz
programm haben zu erklären, ob und an welchen son
stigen flächcnbczogcnen Förderprogrammen des 
Freistaates Bayern, des Bundes oder der E U  sie teil
nehmen.

Verfahren

7 Abwicklung

7.1 Verpflichtungen zu M aßnahmen nach Nr. 2.1.1 durch 
Eigentüm er oder Nutzungsberechtigte landwirt
schaftlich nutzbarer Grundstücke werden entspre
chend dem  Vertragsmuster nach A nlage 3 für flur
stücksmäßig bczcichnete Flächen mit der unteren Na
turschutzbehörde festgelegt. Eigentümer und Nut
zungsberechtigte haben ihre Berechtigung nachzu
weisen.

7.2 Eigentüm er oder Nutzungsberechtigte landwirt
schaftlich nutzbarer Grundstücke, die Maßnahmen 
nach Nr. 2.1 dieser Richtlinien durchführen wollen, 
wenden sich formlos oder mit dem Vertragsvordruck 
(A nlage 3) an die unteren Naturschutzbehörden oder 
die Äm ter für Landwirtschaft und Ernährung. D ie  
Ä m ter für Landwirtschaft und Ernährung leiten die 
Vertragsvordrucke an die jew eils zuständige untere 
Naturschutzbehörde weiter. D ie untere Naturschutz
behörde prüft die Voraussetzungen, macht das Prü
fungsergebnis aktenkundig und schließt den Vertrag 
ab.

7.3 D ie Verträge werden für eine Laufzeit von fünf Jahren 
geschlossen. In Ausnahm efällen können Verträge mit 
zwanzigjähriger Laufzeit abgeschlossen werden; die 
M odalitäten werden im Einzelfall von der obersten  
Naturschutzbehörde geregelt.

D er Abschluß von Verträgen kann nur im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel (einschließlich Verpflich
tungsermächtigungen) erfolgen. A uf den Abschluß 
besteht kein Rechtsanspruch.

7.4 D as Entgelt wird für den in dem Vertrag genannten  
Zeitraum fcstgclcgt. D er Abschluß des Vertrags durch 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte gilt als Antrag.

7.5 D as Entgelt wird ausgezahlt, wenn die vereinbarte na
turschonende Bewirtschaftungsweise beziehungswei
se die vereinbarte Pflegemaßnahme ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde und der Vertragspartner der unte
ren Naturschulzbehörde die vertragsgemäße Durch
führung m itgeteilt hat.

D ie Vertragspartner haben eingetretene oder geplan
te Änderungen der Förderdaten unverzüglich den un
teren Naturschutzbehörden mitzuteilen.

7 .6  D ie unteren Naturschutzbehörden prüfen währen der 
D auer des Vertrags jährlich bei m indestens 5 v.H. des 
Vertragsbestands die Einhaltung der für den A b
schluß der Verträge und für die Gewährung des Ent
gelts maßgeblichen Sachverhalte an Ort und Stelle.

D ie Kontrollen müssen m indestens umfassen:

-  D ie Prüfung aller Bestandteile der Verpflichtung so
wie der entsprechenden B elege beziehungsweise 
N achw eise,

-  die Prüfung der Übereinstim mung zwischen den 
A ngaben zum Vertrag und der tatsächlichen Situa
tion.

D ie aufgeführten Prüfquoten sind als M indestmaß zu 
verstehen. Falls sich bei den durchgeführten Kontrol
len eine beträchtliche A nzahl von Unregelm äßigkei
ten ergibt, ist die Kontrolldichte deutlich zu erhöhen.

I I.
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Ü b er die durchgeführte Prüfung ist ein Verm erk zu 
den A k ten  zu nehm en. E rhebliche B eanstandungen  
sind der höheren N aturschutzbehörde unverzüglich  
zu m elden.

8 Hinweis auf andere Förderrichtlinien
Für die Förderung sonstiger M aßnahm en des Natur
schutzes und der Landschaftspflege gelten die

-  Verordnung über den Erschwernisausgleich vom  
20. A ugust 1983 (GVB1 S. 679, B ayR S 7 9 1 -1 -8 -U )  
in der jew eils geltenden  Fassung,

-  R ichtlinien zur Förderung landschaftspflegerischer  
M aßnahm en -  Landschaftspflege-R ichtlin ien -  
(Bekanntm achung des Staatsm inisterium s für Lan
desentw icklung und U m w eltfragen vom  23. M ärz 
1983, L U M B 1 S .3 3 ),

-  R ichtlinien zur Förderung der Naturparke (B e 
kanntm achung des Staatsm inisterium s für L andes
entw icklung und U m w eltfragen vom  18. D ezem b er  
1981, LUM B1 1982 S. 2).

III.
Schlußvorschriften

9 Einvernehmen
D ie  Richtlinie ergeht m it Z ustim m ung des Staatsm ini
sterium s der Finanzen und im E invernehm en m it dem  
O bersten R echnungshof.

10 Inkrafttreten
D ie  R ichtlin ie tritt am 1. April 1997 in Kraft.

11 Außerkrafttreten
M it Inkrafttreten d ieser Richtlinien treten d ie R icht
lin ien über Bew irtschaftungsvereinbarungen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auf land
wirtschaftlich nutzbaren Flächen (B ayerisches Ver
tragsnaturschutzprogram m) in der Fassung vom
4. M ärz 1996 (A11MB1 S. 138) außer Kraft.

LA.
Prof. Dr. Buchner  
M inisterialdirektor

EAPI 173 
C.AP1 8633 A1IMB1 1996 S. 327
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Anlage 1

Richtlinien über die Bewirtschaftungsverträge 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 

(Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm)

Maßnahmenübersicht
-  Umsetzung der Verordnung (EWG) 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992 -  

Sicherung und Entwicklung von ökologisch wertvollen Lebensräumen

(Feuchtflächen, Mager- und Trockenstandorte, Flächen mit besonderen Funktionen für den Artenschutz, die Sicherung
und Entwicklung von Lebensräumen und das Landschaftsbild)

Nicht biotopspezifische Maßnahmen
je ha und Jahr

0.1 Streifenweise Bewirtschaftung mind. 10 m Breite (auf Ackerland oder Grünland) 300 DM

0.2 Verzicht auf Gülleausbringung 100 DM

0.3 Erhöhter Arbeits- und Maschinenaufwand (z. B. Handmahd; Motormäher wegen auf Acker 50 bis 100 DM
Nässe, Hangneigung; Abfuhr und Verwertung von Mähgut, das nicht mehr als Vieh- auf Grünland 50 bis 900 DM 
futter geeignet ist)

0.4 Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel einschl. Wachstumsregulatoren auf Ackerflächen 200 DM

0.5 Verzicht auf Mineraldünger 200 DM

0.6 Verzicht auf Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutz 350 DM

0.7 Verzicht auf jegliche Düngung und chemischen Pflanzenschutz 500 DM

0.8 Sonstige regionale Maßnahmen auf Vorlage eines Maßnahmenkonzepts der zuständigen Naturschutz
behörde und beschränkt auf max. 5 % des Gesamtfördervolumens in einem Regierungsbezirk

0.9 Umwandlung von Ackerland in Grünland (Erhalt des Grünlandes während der 5-Jahresfrist) 500 DM

0. 1 0 .Langfristige Bereitstellung von Flächen bis Ertragsmeßzahl (EMZ) 30 bei Grünland 400 DM/bei Ackerland 500 DM
für ökologische Zwecke (20 Jahre) über EMZ 30 je Bodenpunkt zusätzlich 10 DM
im Rahmen eines fachlichen Konzepts

Biotopspezifische Maßnahmen/Biotoppflege und -entwicklung

1. Ackerflächen
1.1 Verzicht auf mechan.-therm. Unkrautbekämpfung sowie Untersaat 150 DM

1.2 Brachlegung mit Selbstbegrünung, gegebenenfalls nach durchschn. Deckungsbeitrag
Bewirtschaftung nach dem 31.08. bei Brachlegung zuzügl. Bewirtschaftungsentgelt von 200 DM

1.3 Stoppelbrache 150 DM nach Winterweizen
200 DM nach Wintergerste

2. Wiesen
2.1 Einschränkung der Bewirtschaftung, -  keine Bodenmelioration 15.03. bis 14.06.: 200 DM

(z. B. Auffüllung, weitere Entwässerung) -  Schnittzeitpunkte 15.03. bis 30.06.: 250 DM
15.03. bis 31.08.: 350 DM

2.2 Wechsel zwischen Mahd und Brache auf ganzer Fläche oder auf Teilflächen (alternierende 50 bis 150 DM
Bewirtschaftung auf einem Schlag)

2.3 Brachlegung (insbes. in Biberlebensräumen) nach durchschnittlichem Deckungsbeitrag bis zu 800 DM

3. Weiden

3.1 Extensive Weidenutzung durch Rinder, Schafe, Ziegen bis 1,2 GVE bis zu 240 DM im Jahresdurchschnitt

3.2 Pacht von Pferchflächen/Triebwegen bis Ertragsmeßzahl (EMZ) 30 bei Grünland 400 DM/bei Ackerland 500 DM
(gegen Einzelnachweis) über EMZ 30 je Bodenpunkt zusätzlich 10 DM

3.3 Zäunung von Teilflächen, die aus der Beweidung je nach Zäunungsaufwand bis zu 100 DM/Teilfläche
auszunehmen sind

3.4 Transport der Tiere zu isolierten Weideflächen bis zu 250 DM/Weidefläche
(nur bei Beweidung mit Schafen und Ziegen)

3.5 Weidepflege (Schafhutungen; Rinderweiden nur auf alpinen Magerrasen und Borstgrasrasen) 100 DM

3.6 Erschwerte Beweidung aufgrund besonderer naturschutzfachlicher Anforderungen 100 DM
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Anlage 1
Seite 2

4. Streuobstbestände je ha und Jahr

4.1 Erhalt/Entwicklung von Streuobstwiesen/Erhalt der Bäume unter Verzicht auf bis zu 250 DM 
Pflanzenschutzmittel, Rindenkalkung und -Säuberung sowie Beseitigung von Totholz

4.2 Erhalt von Streuobstäckern/Erhalt der Bäume unter Verzicht auf Pflanzenschutz- bis zu 500 DM
mittel, Rindenkalkung und -Säuberung sowie Beseitigung von Totholz

4.3 Erhalt von Streuobstwiesen auf ackerfähigen Standorten 200 DM

4.4 Nachpflanzungen in bestehenden Streuobstbeständen sowie Pflege von Nach- bis zu 200 DM
Pflanzungen

5. Teiche/Stillgewässer

5.1 Erhalt von Verlandungszonen
20 bis 34 % der Teichfläche je ha Teichfläche 100 DM
35 bis 50 % der Teichfläche je ha Teichfläche 250 DM
über 50 % der Teichfläche je ha Teichfläche 550 DM

5.2 Verzicht auf Düngung, Kalkung, chemische Mittel, Besatz mit Grasfischen und Mahd 
von Wasserpflanzen

5.3 Verzicht auf Ablassen vom 01.03. bis 15.10.

5.4 Ganzjährige Bespannung mit jährlichem Ablassen 
Ablassen im dreijährigen Abstand

5.5 Verzicht auf Fütterung von Fischen und Wasservögeln

6. Weinberge

6.1 Verzicht auf Herbizide, Insektizide, Acarizide und Botrytizide; keine Bodenbearbeitung 
nach Abschluß des Rebenwachstums; langanhaltende Bodenbegrünung (Herbst- und 
Winterbegrünung vom 01.09. bis 01.03.) Sommerbegrünung während der Vegetations
periode, höchstens zwei Bearbeitungsgänge von Mai bis Juli, keine Einsaat zur Dauer
begrünung
Zeitliche Einschränkung der Düngung; Sachgemäße Düngung nach Düngeempfehlung 
des Weinbaufachberaters auf der Grundlage vorangegangener Bodenuntersuchungen 
(N jährlich; P, K, Mg, Ca, Cu und Humusgehalt jeweils im fünften Jahr); keine Düngung mit 
Klärschlamm, Gülle, Flüssigmist, Bioabfall-Kompost; Erhalt ökologisch wertvoller 
Begleitstrukturen, wie Trockenrasen, Raine, Mauern, Treppen etc. unter Verzicht auf 
jeglichen Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln; Durchführung von Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen 1 000 bis 5 500 DM

6.2 Bewirtschaftung nach Kriterien des ökologischen Weinbaus zusätzlich 650 DM

6.3 Instandsetzen von Trockenmauern (offene Fugen) und Treppen je ha und Jahr bis zu 5 000 DM

7. Besondere Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) werden 
im Rahmen eines Vertrags nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm entsprechend den im KULAP 
gültigen Sätzen entgolten. Innerhalb des KULAP wirksame Kombinationsverbote gelten fort. Die Kombination von 
Maßnahmen nach dem KULAP und Maßnahmen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm in einem 
Vertrag ist ausgeschlossen.

8. Bei Vertragsabschlüssen können auf ein und derselben Fläche nur die Maßnahmenkombinationen gemäß Anla
gen 2.1 bis 2.6 angewandt werden.

300 DM

50 DM

50 DM 
100 DM

200 DM
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Anlage 2.1

Maßnahmenkombinationen 

Biotoptypengruppe Acker

Kombinationsmöglichkeiten Hauptmaßnahmen

(1.2)
Brachlegung mit 
Selbstbegrünung 
(insbes. Biber
lebensräume)

(1.2)
Brachlegung mit 
Bewirtschaftungs
gang nach 
dem 31.08.

(1.1)
Verzicht auf mecha
nisch-thermische 
Unkrautbekämpfung 
sowie Untersaat

Ausgleich des 
Deckungsbeitrags
verlustes 
(Deckungsbeitrag 
500 DM bis 
4 500 DM* je nach 
Feldfrucht)

Ausgleich des 
Deckungsbeitrags
verlustes 
(Deckungsbeitrag 
500 DM bis 
4 500 DM* je nach 
Feldfrucht) zzgl. Be
wirtschaftungsent
gelt von 200 DM

150 DM

(0.1) Streifenweise Bewirtschaftung 
mind. 10 m Breite (300 DM)

+ + +

(0.2) Verzicht auf Gülleausbringung (100 DM) - + 1

(0.3) ErhöhterArbeits- und Maschinenauf- 
wand/Acker(50 DM bis 100 DM)

- - +

(0.4) Verzicht auf chemischen Pflanzen- 
schutz/Ackerflächen (200 DM)

- - +2

(0.5) Verzicht auf Mineraldünger (200 DM) - +3

(0.6) Verzicht auf Mineraldünger und 
Pflanzenschutz (350 DM)

- - + 2 ,3

(0.7) Verzicht auf jegliche Düngung 
und Pflanzenschutz (500 DM)

- - +  1,2.3

(1.3) Stoppelbrache (150 DM 
beziehungsweise 200 DM)

- - +

+ kombinierbar -  nicht kombinierbar

Maßnahmen mit Fußnote sind nicht mit Maßnahmen gleicher Fußnote kombinierbar.

'Deckungsbeiträge werden nur bis 3 000 DM/ha berücksichtigt.
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Anlage 2.2

Maßnahmenkombinationen 

Biotoptypengruppe Wiesen

Kombinationsmöglichkeiten Hauptmaßnahmen

(2.1) Einschränkung der Bewirtschaftung durch 
Festlegung von Schnittzeitpunkten, absolute Be
wirtschaftungsruhe, Verzicht auf meliorative 
Maßnahmen (z. B. Geländeauffüllung, Ent
wässerung)

(2.3)
Brachlegung 
(insbes. in Biber
lebensräumen) 
Ausgleich des 
Deckungsbei
tragsverlustes 
bis zu 
800 DM/ha

Bewirtschaf
tungsein

schränkung 
15.03. bis 14.06. 

200 DM

Bewirtschaf
tungsein

schränkung 
15.03. bis 30.06. 

250 DM

Bewirtschaf
tungsein

schränkung 
15.03. bis 31.08. 

350 DM

(0.1) Streifenweise Bewirtschaftung 
mind. 10 m Breite (300 DM)

+ + + +

(0.2) Verzicht auf Gülleausbringung (100 DM) +1 + 1 + 1 -

(0.3) Erhöhter Arbeits- und Maschinenauf- 
wand/Wiesen (50 DM bis 900 DM)

+ + + -

(0.5) Verzicht auf Mineraldünger (200 DM) +2 +2 +2 -

(0.6) Verzicht auf Mineraldünger 
und Pflanzenschutz (350 DM)

+2.3 + 2 ,3 + 2 .3 -

(0.7) Verzicht auf jegliche Düngung 
und Pflanzenschutz (500 DM)

+  1,2.3 +  1.2.3 +1,2,3 -

(0.9) Umwandlung von Ackerland 
in Grünland (500 DM)*

+ + + -

(2.2) Wechsel zwischen Mahd und Brache 
(50 DM bis 150 DM)

+ + +

+ kombinierbar -  nicht kombinierbar

Maßnahmen mit Fußnote sind nicht mit Maßnahmen gleicher Fußnote kombinierbar.

'Nur bei Flächen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Acker genutzt werden
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Anlage 2.3

Maßnahmenkombinationen 

Biotoptypengruppe Weiden

Kombinationsmöglichkeiten Hauptmaßnahmen

(3.1) Extensive Weidenutzung durch Rinder, Schafe und 
Ziegen bis 1,2 GVE (Verzicht auf Dünge- und Pflan
zenschutzmittel)

bis zu 240 DM

(0.9) Umwandlung von Ackerland in Grünland (500 DM)* +

(3.2) Pacht von Pferchflächen/Triebwegen (nur für Schafe 
und Ziegen)
(400 DM bzw. 500 DM)
+ 10 DM je Bodenpunkt über EMZ 30

+

(3.3) Zäunung vonTeilflächen (bis zu 100 DM/Tellfläche) +

(3.4) Transport derTiere (nur Schafe und Ziegen) 
(bis zu 250 DM/Weidefläche)

+

(3.5) Weidepflege (auf Schafhutungen; für Rinderweiden 
nur auf alpinen Magerrasen und Borstgrasrasen) 
(100 DM)

+

(3.6) Erschwerte Beweidung (100 DM) +

+ kombinierbar

‘ Nur bei Flächen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Acker genutzt werden
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Anlage 2.4

Maßnahmenkombinationen 

Biotoptypengruppe Streuobstbestände

Kombinationsmöglichkeiten Hauptmaßnahmen

(4.1) Erhalt/Entwicklung von Streuobst
wiesen bis zu 250 DM

(4.2) Erhalt von 
Streuobst
äckern
bis zu 500 DM

Erhalt der Obstbäume unter Verzicht auf Pflanzenschutzmittel etc.

Mähnutzung Extensive
Weidenutzung

(0.1) Streifenweise Bewirtschaftung 
mind. 10 m Breite (300 DM)

+ - +

(0.2) Verzicht auf Gülleausbringung (100 DM) + 1 - +1

(0.3) Erhöhter Arbeits- und Maschinenaufwand 
(auf Acker 50 DM bis 100 DM/ 
auf Grünland 50 DM bis 900 DM)

+ — +

(0.4) Verzicht auf ehern. Pflanzenschutz/ 
Ackerflächen (200 DM)

- - + 2

(0.5) Verzicht auf Mineraldünger (200 DM) + 2 - +2-3

(0.6) Verzicht auf Mineraldünger 
und Pflanzenschutz (350 DM)

+2,3 +2.3

(0.7) Verzicht auf jegliche Düngung 
und Pflanzenschutz (500 DM)

+ 1.2,3 - + 1,2,3

(0.9) Umwandlung von Ackerland in Grünland 
(500 DM)*

+ + -

(1.3) Stoppelbrache (150 DM bzw. 200 DM) - +

(2.2) Wechsel zwischen Mahd und Brache 
(50 DM bis 150 DM)

+ - -

(3.2) Pacht von Pferchflächen/Triebwegen (nur 
für Schafe und Ziegen) (400 DM bzw. 500 DM) 
+10 DM je Bodenpunkt über EMZ 30

+ —

(3.3) Zäunung von Teilflächen 
(bis zu 100 DM/Teilf lache)

+ -

(3.4) Transport derTiere (nurfür Schafe und 
Ziegen) (bis zu 250 DM/Weidefläche)

- + -

(3.5) Weidepflege (auf Schafhutungen; für 
Rinderweiden nur auf alpinen Magerrasen 
und Borstgrasrasen) (100 DM)

+ —

(3.6) Erschwerte Beweidung (100 DM) - + -

(4.3) Erhalt von Streuobstwiesen (ackerfähig) 
(200 DM)

+ + -

(4.4) Nachpflanzungen/Pflegevon Nach
pflanzungen (bis 200 DM)

+ + +

+ kombinierbar -  nicht kombinierbar

Maßnahmen mit Fußnote sind nicht mit Maßnahmen gleicher Fußnote kombinierbar. 

'Nur bei Flächen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Acker genutzt werden
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Anlage 2.5

Maßnahmenkombinationen 

Biotoptypengruppe Teiche/Stillgewässer

Kombinationsmöglichkeiten Hauptmaßnahmen

(5.1) Erhalt von Verlandungszonen

20 bis 34 % der 
Teichfläche je ha 

Teichfläche 100 DM

35 bis 50% der 
Teichfläche je ha 

Teichfläche 250 DM

über 50 % derTeich- 
flächejehaTeich- 

fläche 550 DM
1

(5.2) Verzicht auf Düngung, Kalkung, chemische ! + 
Mittel u.a. (300 DM)

+ +

(5.3) Verzicht auf Ablassen zwischen 01.03. und 
15.10. (50 DM)

+ 1 + 1 + 1

(5.4) Ganzjährige Bespannung 
(50 DM bzw.100 DM)

+ 1 + 1 + 1

(5.5) Verzicht auf Fütterung (200 DM) + + +

+ kombinierbar

Maßnahmen mit Fußnote sind nicht mit Maßnahmen gleicher Fußnote kombinierbar.

Anlage 2.6

Maßnahmenkombinationen 

Biotoptypengruppe Weinberge

Kombinationsmöglichkeiten Hauptmaßnahmen

(6.1) Verzicht auf Herbizide, Insektizide, Acarizide und 
Botrytizide, keine Bodenbearbeitung nach Ab
schluß des Rebenwachstums, Einschränkung der 
Düngung nach Bodenuntersuchung, langanhal
tende Bodenbegrünung, Erhalt ökologisch wert
voller Begleitstrukturen (Mauern,Trockenrasen etc.) 
1 000 DM bis 5 500 DM

(6.2) Bewirtschaftung ökologischer Weinbau (650 DM) +

(6.3) Instandsetzen von Trockenmauern und Treppen 
(bis 5 000 DM)

+

+ kombinierbar
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Anlage 3

Vertrag
nach den Richtlinien über Bewirtschaftungsverträge 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 

(Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm)

zwischen

Vertragsnehmer (Name, Vorname) Betriebs-Nr.

Straße/Hausnummer Vertrags-Nr.

Postleitzahl, Ort/Ortsteil

/

Telefon-Nr. privat/geschäftlich 

/

Konto-Nr. Bankleitzahl Bank (Name, Ort)

Name des Konto-Inhabers, sofern abweichend vom Vertragsnehmer

und dem Freistaat Bayern,

vertreten durch das Landratsamt/die kreisfreie Stadt

untere Naturschutzbehörde

1. Sachbearbeiter Telefon

2. Sachbearbeiter Telefon

Anlagen:

□  Merkblatt
□  Flächen- und Nutzungsnachweis (gern. Mehr

fachantrag)
□  Übersichtsblatt wichtiger Betriebsdaten und be

antragter Fördermaßnahmen (gern. Mehrfach
antrag)

□  Pachtvertrag/Pachtverträge bzw. Einverständ- 
niserklärung(en)

□  Grundbuchauszug 
Katasterunterlagen

□  Lageplan/-pläne
□  Erklärung betr. aufgegebener Fläche(n)

Kontrolle und Bearbeitungsvermerke 
der unteren Naturschutzbehörde

Datum/
Namenszeichen

Eingangsbestätigung

Vorkontrolle:
Antrag ist plausibel und vollständig

EDV-Eingabe der Vertragsdaten

Überprüfung der EDV-Eingabe

Vor-Ört-Kontrolle durchgeführt am
□  Auswahl durch Stichprobenverfahren
□  Auswahl durch....................

□  EDV-Eingabe Datenkorrekturen
□  EDV-Eingabe Datenabweichungen
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§ 1 Zweck des Vertrages

Der Vertrag hat den Zweck, durch die in § 2 aufgeführten Pflege-/Bewirtschaftungsmaßnahmen die Lebensräume und die 
Lebensgemeinschaften der heimischen Tier- und Pflanzenwelt unter besonderer Berücksichtigung gefährdeter und vom 
Aussterben bedrohter Arten zu erhalten, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen.

§ 2 Pflichten des Vertragsnehmers

Der Vertragsnehmer verpflichtet sich, das/die nachfolgend näher bezeichnete(n) Grundstück(e) entsprechend den verein
barten Maßnahmen zu bewirtschaften/pflegen.

Gemarkung Flurnummer(n) Gesamtfläche
in ha

Vertragsfläche 
in ha e v tl.L x B :

EMZ Biotoptypengruppe

□  Eigentümer
□  Nutzungsberechtigter

Besonderheiten (z. B. wechselnde Biotopstruktur)

Maßnahme Nr. Betrag/ha Erläuterung der Maßnahme/Nebenbeslimmungen

Summe DM/ha: X Vertragsfläche (ha): = Entgelt DM/Fläche

Maßnahme 3.2., 3.3  
bzw .3.411

Betrag: Entgelt Maßnahme 3 .2 ,3 .3  
b zw .3 .4”r

Gesamtentgelt:

') Nichtzutreffendes streichen
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Gemarkung Flurnummer(n) Gesamtfläche 
in ha

Vertragsfläche j EMZ
inhaevtl. L x B : J

Biotoptypengruppe

□  Eigentümer
□  Nutzungsberechtigter

Besonderheiten (z. B. wechselnde Biolopstruktur)

Maßnahme Nr. Betrag/ha Erläuterung der Maßnahme/Nebenbestimmungen

Summe DM/ha: X Vertragsfläche (ha): = Entgelt DM/Fläche

Maßnahme 3.2., 3.3  
bzw. 3 .4 11

Betrag: _____ k Entgelt Maßnahme 3 .2 ,3 .3  
bzw. 3.4')

Gesamtentgelt:

1) Nichtzutreffendes streichen
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Der Vertragsnehmer verpflichtet sich, die PflegeVBewirtschaftungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Merkblattes 
zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm, das Bestandteil dieses Vertrages ist, sorgfältig durchzirführen und nur 
Hilfspersonen mit ausreichender Sachkenntnis einzusetzen.
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§ 3 Entgelt (Zuwendung i.S. der Art. 23,44 BayHO)

Die Höhe des Entgelts aus den in § 2 genannten Verpflichtungen beträgt insgesamt DM/Jahr.

Das Entgelt wird ab dem 15. November jeden Jahres auf das vorstehend angegebene Konto überwiesen.

Als Voraussetzung für die Fälligkeit der jährlichen Auszahlung des Entgelts zum o. g. Zeitpunkt hat derVertragsnehmer der 
unteren Naturschutzbehörde die vertragsgemäße Durchführung der in §2 genannten Maßnahmen mitzuteilen (Auszah
lungsantrag).

§ 4  Dauer des Vertrags

Der Vertrag gilt für 5/201) Jahre, und zwar vom ______________________________ bis_____________________________

Der Vertrag kann fristlos gekündigt werden, wenn

-  falsche Angaben gemacht wurden,

-  die Abweichungen zwischen vereinbarter und tatsächlicher Flächengröße mehr als 10 v.H. betragen,

-  die in §2 genannten Verpflichtungen im einzelnen oder insgesamt nicht erfüllt wurden,

-  die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Zahlung des Entgelts nicht mehr gegeben ist oder

-  sich die Rechtsgrundlage oder Sachlage wesentlich ändert.

Auf Art. 60 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) wird hingewiesen.

§ 5  Sonstige Vorschriften

Der Vertrag richtet sich nach Art. 54 ff. BayVwVfG. Mündliche Abreden haben keine Gültigkeit.

Bei falschen Angaben des Vertragsnehmers ist der Freistaat Bayern zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Soweit die in § 2 genannten Verpflichtungen im einzelnen oder insgesamt nicht erfüllt werden, entfällt für die betreffende 
Fläche der Anspruch auf Entgelt.

Ist in diesen Fällen das Entgelt bereits ausgezahlt, besteht zugunsten des Freistaates Bayern ein Rückerstattungsan
spruch, der nach Maßgabe des Art. 44a BayHO mit 6 v. H. für das Jahr zu verzinsen ist.

Das Landratsamt/die kreisfreie Stadt ist befugt, diese Ansprüche durch Bescheid zurückzufordern.

Weitere Ansprüche des Freistaates Bayern bleiben unberührt.

§ 6 Erklärungen des Vertragsnehmers

DerVertragsnehmer ist damit einverstanden, daß zur Bearbeitung dieses Vertrages Angaben, die er in früheren und aktu
ellen Förderanträgen, z. B. nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm oder nach dem Bayerischen Kultur
landschaftsprogramm gemacht hat, mit den Angaben dieses Vertrages verglichen werden.

Außerdem ist derVertragsnehmer damit einverstanden, daß seine personenbezogenen Vertragsdaten elektronisch erfaßt 
und verarbeitet werden. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung von Daten sind Art. 15, Art. 16 Abs. 1 und 
Art. 17 Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes.

DerVertragsnehmer erklärt,

□  als Nutzungsberechtigter, daß den in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen keine anderweitigen Bindungen, 
z. B. aus Pachtverträgen, entgegenstehen und der Eigentümer mit der Einbeziehung der in § 2 genannten Vertragsflä
chein) in das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm einverstanden ist.

□  daß er gegenwärtig und künftig für die in dem Vertrag enthaltenen Flächen keine Leistungen aus anderen staatlichen 
Programmen (z. B. Erschwernisausgleich, Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm) in Anspruch nehmen wird. Wer
den dennoch solche Flächen einbezogen, ist dieser Vertrag insoweit von Anfang an rechtsunwirksam.

1) Nichtzutreffendes streichen
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□  daß er folgende Leistungen erhält oder beantragt hat/beantragen will:

□  Erschwernisausgleich

□  Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm

□  Ausgleichszahlungen in Wasserschutzgebieten

□ __________________________________________

Hinweis:

Die Angaben in diesem Vertrag und in den dazu eingereichten Unterlagen sind subventionserheblich i.S.d. § 264 Strafge
setzbuch i.V.m. Art. 1 des Bayerischen Subventionsgesetzes sowie mit §2 des Subventionsgesetzes. Danach ist die un
tere Naturschutzbehörde verpflichtet, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, den Strafver
folgungsbehörden mitzuteilen. Wegen Subventionsbetruges wird bestraft, wer über subventionserhebliche Tatsachen 
unrichtige oder unvollständige, für ihn vorteilhafte Angaben macht oder den Subventionsgeber über subventionserhebli
che Tatsachen in Unkenntnis läßt.

Ort und Datum Ort und Datum

Unterschrift Vertragsnehmer Unterschrifl/Name/Landratsamt/kreisfreie Stadt
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Anlage 4

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LAN DESENTWICKLUNG UND UMWFI 1 FRAGEN

Merkblatt
über das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch!

Vertrage nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm werden gruodsat7hch im Herbst (1. August bis 
30. November) beantragt. Ausnahmsweise ist eine Antragstellung noch bis zum 1 Mai des folgenden Jahres 
möglich.

A. Allgemeine Bestimmungen

1. Welche Zielsetzungen hat das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm ?
Durch Verträge über naturschonende öewirtschaftungswoisen und Pflegemaßnahmen sollen
-  die Leistungen der Landwirtschaft zum Schutz der Umwelt und zun Erhalt des natürlichen Lebensraumes und der 

Landschaft angemessen entgolten werden.

-  ökologisch wertvolle Lebensraume für die heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagon der Menschen gesichert, entwickelt und verbessert 
werden.

2. Wer kann am Vertragsnaturschutzprogramm teilnehmen ?
Landwirte und sonstige Eigentümer oder Nutzungsberechtigte landwirtschaftlich nutzbarer Flächen. Vorrangig sollen 
Verträge mit Landwirten abgeschlossen werden.

3. Wo und wann können Verträge abgeschlossen werden ?
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte landwirtschaftlich nutzbarer Flächen wenden sich möglichst zwischen 1 Au
gust und 30. November an die für die Fläche zuständige untere Naturschutzbehorde (Landratsamt/kreisfreie Stadt) 
oder an das für den Betrieb zuständige Amt für Landwirtschaft und Ernährung.

4. Was ist zu beachten?
Die untere Naturschutzbehorde prüft die Voraussetzungen und schließt mit dem Eigentümer/Nutzungsberechtigten 
einen schriftlichen Vertrag über eine Laufzeit von 5 (20) Jahren ab.

a) Voraussetzungen für den Vertragsabschluß sind, daß
-  die Vertragsflachen in Bayern liegen
-  der Vertragsnehmer das Nutzungsrecht für die einbezogenen Flächen für die Vertragsdauer (5/20 Jahre) der Ver

pflichtung besitzt. Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben ihre Berechtigung nachzuweisen (z. B. durch den 
Flächen- und Nutzungsnachweis des Amts für Landwirtschaft und Ernährung, durch Grundbuchauszug, durch 
Katasterunterlagen, durch Auszug aus dem Pachtvertrag oder durch formlose schriftliche Einverständniserklä
rung der Eigentümer).

b) Verpflichtungen und Bedingungen
Der Vertragsnehmer muß sich in dem Vertrag mit der unteren Naturschutzbehörde verpflichten, naturschonende 
Bewirtschaftungsweisen und Pflegemaßnahmen gemäß Buchstabe B einzuhalten beziehungsweise ordnungsge
mäß durchzuführen.

Darüber hinaus

-  ist der unteren Naturschutzbehorde unverzüglich mitzuteilen, wenn die für die Förderung maßgeblichen Umstän
de sich ändern oder wegfallen,

-  sind alle für die Gewährung der Zuwendung maßgeblichen Unterlagen 5 Jahre lang nach Ablauf des Bewilligungs
zeitraumes aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften längere Aufbewahrungsfristen vorgeschrie
ben sind.

Das vereinbarte Entgelt (Zuwendung i.S. der Art. 23,44 BayHO) wird ausgezahlt, wenn die vereinbarte naturschonende 
Bewirtschaftungsweise eingehalten beziehungsweise die vereinbarte Pflegemaßnahme ordnungsgemäß durchgeführt 
wurde uno der Vertragsnehmer der unteren Naturschutzbehörde die vertragsgemäße Durchführung mitgeteilt hat.
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5. Für wie lange wird der Vertrag abgeschlossen?

Der Vertragszeitraum umfaßt 5 Jahre (beziehungsweise 20 Jahre für Verträge nach Maßnahme 0.10).

6. Mehrfachförderung

Die einzelnen Maßnahmen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogrammes können teilweise miteinander kombi
niert werden. Nähere Informationen hierzu erteilt die untere Naturschutzbehörde.

Für dieselbe Maßnahme darf keine Förderung aus anderen Programmen in Anspruch genommen werden (Art. 17 
Abs. 4 und Art. 35 Abs. 2 BayHO, W  Nr. 3.6 zu Art. 23 BayHO). Soweit für Flächen z. B. im Rahmen des Programms zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft Teil A II Beihilfen gewährt werden, entfällt demgemäß ein Entgelt nach diesen Richtli
nien. Neben dem Entgelt nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm können, soweit die Voraussetzungen 
erfüllt sind, auch eine Förderung gemäß der Kulturpflanzenregelung sowie die Ausgleichszulage gewährt werden.

7. Sonstige Bestimmungen -  Kontrollen

-  Entgelte unter 300 DM/Betrieb und 5jähriger Laufzeit des Vertrags werden nicht gewährt.

-  Die Naturschutzbehörden sind aufgrund der unmittelbar geltenden EG-Vorschriften verpflichtet, alle Verträge einer 
verwaltungsmäßigen Kontrolle zu unterziehen. Darüber hinaus ist für einen bestimmten Prozentsatz der Verträge ei
ne Kontrolle vor Ort (Ortsbesichtigung) durchzuführen und zwar zur Überprüfung der Angaben und eingegangenen 
Verpflichtungen. Wenn festgestellt wird, daß

-  falsche Angaben gemacht wurden und/oder

-  Voraussetzungen nicht gegeben sind beziehungsweise Verpflichtungen nicht eingehalten wurden,

ist mit weitgehenden Konsequenzen zu rechnen. Diese können vom teilweisen oder ganzen Verlust sowie der Rück
erstattung der Zahlungen bis zur Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs reichen. Ein Erstattungsanspruch ist 
nach Maßgabe des Art. 44a Abs. 3 BayHO mit 6v.H. für das Jahr zu verzinsen.

-  Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, der Bayerische Oberste Rechnungs
hof, Prüfungsorgane der Europäischen Gemeinschaft sowie die höheren und unteren Naturschutzbehörden haben 
das Recht, die Voraussetzungen für die Gewährung der Zuwendung durch Besichtigungen an Ort und Stelle und 
durch Einsichtnahme in Bücher und sonstige Belege zu prüfen beziehungsweise durch Beauftragte prüfen zu las
sen.

8. Verwaltungsvorschriften
Auf den Abschluß von Verträgen besteht kein Rechtsanspruch. Die betreffenden Verwaltungsvorschriften können bei 
der zuständigen Naturschutzbehörde eingesehen werden.

B. Bewirtschaftungsauflagen

Auf Feuchtflächen, Mager- und Trockenstandorten sowie Flächen mit besonderen Funktionen für den Artenschutz, die 
Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen und das Landschaftsbild können folgende naturschonende Bewirt
schaftungsweisen und F^legemaßnahmen vereinbart werden:

a) Nicht biotopspezifische Maßnahmen je ha und Jahr

0.1 Streifenweise Bewirtschaftung mind. 10 m Breite (auf Ackerland oder Grünland) 300 DM
0.2 Verzicht auf Gülleausbringung 100 DM

0.3 Erhöhter Arbeits-und Maschinenaufwand auf Acker 50 bis 100 DM
(z. B. Handmahd; Motormäher wegen Nässe, Hangneigung; auf Grünland 50 bis 900 DM
Abfuhr und Verwertung von Mähgut, das nicht mehr als Viehfutter geeignet ist)

0.4 Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel 200 DM
einschl. Wachstumsregulatoren auf Ackerflächen

0.5 Verzicht auf Mineraldünger 200 DM

0.6 Verzicht auf Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutz 350 DM
0.7 Verzicht auf jegliche Düngung und chemischen Pflanzenschutz 500 DM

0.8 Sonstige regionale Maßnahmen auf Vorlage eines Maßnahmenkonzepts der zuständigen Natur
schutzbehörde und beschränkt auf max. 5%  des Gesamtfördervolumens in einem Regierungsbezirk

0.9 Umwandlung von Ackerland in Grünland 500 DM
(Erhalt des Grünlandes während der 5-Jahresfrist)

0.10 Langfristige Bereitstellung von Flächen für ökologische Zwecke (20 Jahre)
im Rahmen eines fachlichen Konzepts bis Ertragsmeßzahl (EMZ) 30 bei Grünland 400 DM

bei Ackerland 500 DM 
über EMZ 30 je Bodenpunkt zusätzlich 10 DM
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b) Biotopspezifische Maßnahmen/Biotoppflege und-entwicklung

1. Ackerflächen

1.1 Verzicht auf mechan.-therm. Unkrautbekämpfung sowie Untersaat 150 DM

1.2 Brachlegung mit Selbstbegrünung, gegebenenfalls nach durchschn. Deckungsbeitrag
Bewirtschaftung nach dem 31.08. bei Brachlegung zuzügl. Bewirtschaftungsentgelt von 200 DM

1.3 Stoppelbrache 150 DM nach Winterweizen
200 DM nach Wintergerste

2. Wiesen

2.1 Einschränkung der Bewirtschaftung, keine Bodenmelioration 
(z.-B. Auffüllung, weitere Entwässerung) -  Schnittzeitpunkte

2.2 Wechsel zwischen Mahd und Brache auf ganzer Fläche
oder auf Teilflächen (alternierende Bewirtschaftung auf einem Schlag)

2.3 Brachlegung (insbes. in Biberlebensräumen)

15.03. bis 14. 06.: 200 DM
15.03. bis 30.06.: 250 DM
15.03. bis 31.08.: 350 DM

50 bis 150 DM

nach durchschnittlichem 
Deckungsbeitrag bis zu 800 DM

3. Weiden

3.1 Extensive Weidenutzung
durch Rinder, Schafe, Ziegen bis 1,2 GVE bis zu 240 DM im Jahresdurchschnitt

3.2 Pacht von Pferchflächen/Triebwegen (gegen Einzelnachweis)
bis Ertragsmeßzahl (EMZ) 30 bei Grünland 400 DM 

bei Ackerland 500 DM 
über EMZ 30 je Bodenpunkt zusätzlich 10 DM

3.3 Zäunung von Teilflächen, die aus der Beweidung auszunehmen sind
je nach Zäunungsaufwand bis zu 100 DM/Teilfläche

3.4 Transport der Tiere zu isolierten Weideflächen
(nur bei Beweidung mit Schafen und Ziegen) bis zu 250 DM/Weidefläche

3.5 Weidepflege (Schafhutungen, Rinderweiden nur auf alpinen Magerrasen und Borstgrasrasen) 100 DM

3.6 Erschwerte Beweidung aufgrund besonderer naturschutzfachlicher Anforderungen 100 DM

4. Streuobstbestände
4.1 Erhalt/Entwicklung von Streuobstwiesen/Erhalt der Bäume

unter Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Rindenkalkung und -Säuberung 
sowie Beseitigung von Totholz

4.2 Erhalt von Streuobstäckern/Erhalt der Bäume
unter Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Rindenkalkung und -Säuberung 
sowie Beseitigung von Totholz

4.3 Erhalt von Streuobstwiesen auf ackerfähigen Standorten

4.4 Nachpflanzungen in bestehenden Streuobstbeständen 
sowie Pflege von Nachpflanzungen

je ha und Jahr 

bis zu 250 DM

bis zu 500 DM

200 DM 

bis zu 200 DM

5. Teiche und Stillgewässer

5.1 Erhalt von Verlandungszonen 
20 bis 34% der Teichfläche 
35 bis 50 % der Teichfläche 
über 50 % der Teichfläche

5.2 Verzicht auf Düngung, Kalkung, chemische Mittel, 
Besatz mit Grasfischen und Mahd von Wasserpflanzen

5.3 Verzicht auf Ablassen vom 01.03. bis 15.10.

5.4 Ganzjährige Bespannung mit jährlichem Ablassen 
Ablassen im dreijährigen Abstand

5.5 Verzicht auf Fütterung von Fischen und Wasservögeln

je ha und Jahr

je ha Teichfläche 100 DM 
je ha Teichfläche 250 DM 
je ha Teichfläche 550 DM

300 DM

50 DM

50 DM 
100 DM

200 DM
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6. Weinberge

6.1 Verzicht auf Herbizide, Insektizide, Acarizide und Botrytizide; keine Bodenbearbeitung nach Abschluß des Re
benwachstums; langanhaltende Bodenbegrünung (Herbst- und Winterbegrünung vom 01.09. -  01.03.) Som
merbegrünung während der Vegetationsperiode, höchstens 2 Bearbeitungsgänge von M ai-Ju li, keine Einsaat 
zur Dauerbegrünung.

Zeitliche Einschränkung der Düngung; Sachgemäße Düngung nach Düngeempfehlung des Weinbaufachbera
tersauf der Grundlage vorangegangener Bodenuntersuchungen (N jährlich; P, K, Mg, Ca, Cu und Humusgehalt 
jeweils im 5. Jahr); keine Düngung mit Klärschlamm, Gülle, Flüssigmist, Bioabfall-Kompost; Erhalt ökologisch 
wertvoller Begleitstrukturen, wie Trockenrasen, Raine, Mauern, Treppen etc. unter Verzicht auf jeglichen Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln; Durchführung von Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen.

1 000 bis 5 500 DM

6.2 Bewirtschaftung nach Kriterien des ökologischen Weinbaus zusätzlich 650 DM

6.3 Instandsetzen von Trockenmauern je ha und Jahr bis zu 5 000 DM
(offene Fugen) und Treppen

7. Besondere Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) wer
den im Rahmen eines Vertrags nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm entsprechend den im 
KULAP gültigen Sätzen entgolten. Innerhalb des KULAP wirksame Kombinationsverbote gelten fort. Die Kom
bination von Maßnahmen nach dem KULAP und Maßnahmen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzpro
gramm in einem Vertrag ist ausgeschlossen.
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